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RS OGH 1951/9/12 2Ob519/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1951

Norm

ZPO §519 Z2 C

ZPO §519 Z3 D

ZPO §527 Abs2

ZPO §528

Rechtssatz

Hat das Erstgericht eine Klage zurückgewiesen, das Rekursgericht aber über Rekurs des Klägers diese Entscheidung

aufgehoben und dem Erstgericht die Abgabe des Verfahrens an den Außerstreitrichter aufgetragen, so steht dem

Kläger - selbst im Falle eines zu Unrecht ausgesprochenen Rechtskraftvorbehaltes - dagegen ein weiteres Rechtsmittel

nicht zu.
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